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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 51 c „Sedanstraße" - 1. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, 
Stadtteil Borghorst 
hier: 1. Änderung gern. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

2. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gern. § 13a (2) Nr. 1 i.V.m. 
§ 13 BauGB in der Zeit vom 22.07.2016 bis 05.09.2016 

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 03.03.2016 folgenden Beschluss 
gefasst: 

1. Änderung gern. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 51c wird für die Grundstücke Flur 3, Flurstücke 2161 
und 2162 in der Gemarkung Borghorst wie folgt geändert: 

"Die Bebauungsmöglichkeiten und die überbaubaren Grundstücksflächen im Änderungsbe
reich werden entsprechend der beigefügten Hochbauplanungen angepasst. Das bedeutet, 
dass auf dem hinteren nördlich gelegenen Flurstück 2162 ein neues Baufeld für eine einge
schossige Bebauung mit einem ausbaubarem Dachgeschoss festgesetzt wird. Im Bereich des 
bestehenden Gebäudes an der Dumter Straße 78 erfolgt eine Ersatzbebauung als Vorderhaus 
als zweigeschossiges Gebäude ebenfalls mit einem ausbaubarem Dachgeschoss. 

Für das Hinterhaus (Flurstück 2162) werden max. 2 Wohneinheiten und für das Vorderhaus 
(Flurstück 2161) max. 3 Wohneinheiten festgesetzt. 

Die für diese Bebauung erforderlichen 5 PKW-Einstellplätze werden auf den beiden genann
ten Flurstücken untergebracht. 

Die Umgrenzung von Flächen für Garagen wird ebenfalls der beigefügten Planung ange
passt."[. . .] 

Der Geltungsbereich ist aus den nachstehend aufgeführten Kartenausschnitten ersichtlich. 

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 
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2. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gern. § 13a (2) Nr. 1 i.V.m. 
§ 13 BauGB 

Gemäß § 13a (2) Nr. 1 i.V.m. § 13 BauGB liegt der 1. Änderungsentwurf des Bebauungs
planes Nr. 51 c "Sedanstraße" nebst Begründung sowie den wesentlichen, bereits vorliegen
den umweltbezogenen Informationen 

in der Zeit vom 22.07.2016 bis 05.09.2016 

während der Dienststunden im Foyer des Rathauses bzw. Zimmer 238 bis 240, 
II. Obergeschoss, Emsdettener Straße 40, 48565 Steinfurt, Stadtteil Borghorst, zur Einsicht
nahme für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Kinder und Jugendliche aus. Jedermann 
hat die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung . 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51 c „Sedanstraße" soll im beschleunigten Verfah
ren gern. § 13a BauGB durchgeführt werden. Da mit der vorgesehenen Änderung keine er
heblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind, wird von einer Umweltprüfung gern. 
§ 2 (4) BauGB abgesehen. 

Auf folgende Arten verfügbarer Umweltinformationen zum Schutzgut Boden wird hingewie
sen: 

Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten / Verzeichnis über schädliche 
Bodenveränderungen und Verdachtsflächen des Kreises Steinfurt, 

Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer Dienst NRW). 

Anregungen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung, Fachdienst Stadt
planung , Zimmer 238 bis 240, schriftlich oder mündlich zu Protokoll vorgebracht werden. Nach 
Ablauf dieser Frist abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a (6) BauGB i. V. m. 
§ 3 (2) Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben. 

Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB ist ergänzend zu der vorgenannten Beteiligung der Öffentlichkeit 
auch eine Einsichtnahme in die o. a. Unterlagen auf der Homepage der Kreisstadt Steinfurt 
unter der Adresse www.steinfurt.de, Rubrik Bauen & Wohnen , „Aktuelle Bauleitplanverfahren", 
mögl ich. 

Übereinstimmungsbestätigung: 

Gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass 
der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 03.03.2016 
übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
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Bekanntmachungsanordnung: 

Gemäß § 2 Abs. 4 BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gern. § 3 (2) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 
S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung, und§ 15 der Hauptsatzung der Kreisstadt Stein
furt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361), in der zuletzt geänderten Fassung , öffentlich 
bekannt gemacht. 

Steinfurt, 12.07.2016 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Az.: 111/6 1/Kat 

Bürgermeisterin 

(Abi. 13/2016/36) 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 17 „Kalkwall" 
- 14. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt 
hier: Rechtsverbindlichkeit 

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die 14. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 17 "Kalkwall" mit den Festsetzungen nach 
§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und § 86 Bauordnung NRW als Satzung beschlossen. 

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 
2414) , in der zuletzt geänderten Fassung und§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666) , in der zuletzt geänderten Fassung , wird die 14. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 17 „Kalkwall" gemäß § 13a BauGB mit seinen Festsetzun
gen nach § 9 BauGB und § 86 Bauordnung NW als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wird ebenfalls beschlossen ." 

Der Geltungsbereich ist in den nachstehend aufgeführten Kartenausschn itten ersicht
lich. 

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 
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Bebauungsplan Nr. 17 11 Kalkwall" - 14. Anderung 
Stadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
Ubersichtsplan 

Stadt Steinfurt 
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung Maßstab 1 :2000 ® 
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Bebauungsplan Nr. 17 "Kalkwall" - 14. Änderung 
Stadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
Geltungsbereich 
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Es wird darauf hingewiesen, 

dass gern. § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666) , in der zuletzt geltenden Fassung, die Verletzung von Ver
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann , 

es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt , 
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kannt gemacht worden , 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Steinfurt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, und 

dass die Verletzung der in § 214 der Neufassung des Baugesetzbuches vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gern. § 
215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht wor
den ist. Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Stein
furt geltend gemacht worden sind . Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll , ist schriftlich 
darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) der Neufassung des Bauge
setzbuches vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Der Bebauungsplan und die Begründung liegen bei der Stadtverwaltung Steinfurt im 
Rathaus, Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240 vom Tage 
dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffent
lich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Überleitungs
vorschriften in § 233 BauGB wird hingewiesen. 

Dieses wird gern. §§ 7 und 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) , in der zuletzt 
geltenden Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 
2414) , in der zu letzt geltenden Fassung, sowie§ 2 (4) Bekanntmachungsverordnung 
vom 26 .08.1999 (GV NRW S. 516), in der zuletzt geltenden Fassung, und § 15 der 
Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361 ), in 
der zuletzt geltenden Fassung , öffentlich bekannt gemacht. 



Übereinstimmungsbestätigung: 

Gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, 
dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 
30.06.2016 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird die 14. Änderung des Bebau
ungsplanes Nr. 17 "Kalkwall" rechtsverbindlich . 

Steinfurt, 12.07.2016 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Az. : 111/61/kat 

L~ 
Bürgermeisterin 

(Abi. 13/2016/37) 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 48b „Bentheimer Weg West" 
- 3. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt 
hier: Rechtsverbindlichkeit 

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 48b "Bentheimer Weg West" mit den Festsetzungen nach 
§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und§ 86 Bauordnung NRW als Satzung beschlossen. 

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 
2414) , in der zuletzt geänderten Fassung und §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666) , in der zuletzt geänderten Fassung , wird die 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 48b „Bentheimer Weg West" gemäß § 13a BauGB mit sei
nen Festsetzungen nach § 9 BauGB und § 86 Bauordnung NW als Satzung beschlos
sen. 

Die Begründung wird ebenfalls beschlossen." 

Der Geltungsbereich ist in den nachstehend aufgeführten Kartenausschnitten ersicht
lich. 

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 



Bebauungsplan Nr. 48b „Bentheimer Weg West" - 3. Anderung 
Kreisstadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
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Bebauungsplan Nr. 48b „Bentheimer Weg West" - 3. Anderung 
Kreisstadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
Geltungsbereich 

229 
/ 

32 

610 

'-t l L 

624 

Kreisstadt Steinfurt 
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung Maßstab 1 :500 

/ 
® 



Es wird darauf hingewiesen, 

dass gern. § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geltenden Fassung, die Verletzung von Ver
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, 

es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kannt gemacht worden , 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Steinfurt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden , die den 
Mangel ergibt, und 

dass die Verletzung der in § 214 der Neufassung des Baugesetzbuches vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gern. § 
215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht wor
den ist. Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Stein
furt geltend gemacht worden sind . Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll , ist schriftlich 
darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) der Neufassung des Bauge
setzbuches vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Der Bebauungsplan und die Begründung liegen bei der Stadtverwaltung Steinfurt im 
Rathaus, Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240 vom Tage 
dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffent
lich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Überleitungs
vorschriften in§ 233 BauGB wird hingewiesen. 

Dieses wird gern . §§ 7 und 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) , in der zuletzt 
geltenden Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 
2414) , in der zuletzt geltenden Fassung , sowie § 2 (4) Bekanntmachungsverordnung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), in der zuletzt geltenden Fassung, und § 15 der 
Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361 ), 1n 
der zuletzt geltenden Fassung , öffentlich bekannt gemacht. 
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Übereinstimmungsbestätigung: 

Gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, 
dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 
30.06.2016 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung des Bebau
ungsplanes Nr. 48b "Bentheimer Weg West" rechtsverbindlich . 

Steinfurt, 12.07.2016 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Az. : 111/61 /kat 

~ifr 
Bürgermeisterin 

(Abi. 13/2016/38) 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 65 „westlich Tiggelsee" 
- 2. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt 
hier: Rechtsverbindlichkeit 

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 65 "westlich Tiggelsee" mit den Festsetzungen nach 
§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und § 86 Bauordnung NRW als Satzung beschlossen. 

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 
2414) , in der zuletzt geänderten Fassung und §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666) , in der zuletzt geänderten Fassung, wird die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 65 „westlich Tiggelsee" gemäß § 13a BauGB mit seinen 
Festsetzungen nach§ 9 BauGB und § 86 Bauordnung NW als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wird ebenfalls beschlossen ." 

Der Geltungsbereich ist in den nachstehend aufgeführten Kartenausschnitten ersicht
lich. 

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 
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Bebauungsplan Nr. 65 „Westlich Tiggelsee" - 2. Anderung 
Stadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
U bersichtsplan 

Stadt Steinfurt 
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung Maßstab 1 :2000 ® 
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Bebauungsplan Nr. 65 „Westlich Tiggelsee" - 2. Änderung 
Stadt Steinfurt (Stadtteil Burgsteinfurt) 
Geltungsbereich 
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Es wird darauf hingewiesen , 

dass gern. § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geltenden Fassung , die Verletzung von Ver
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann , 

es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Steinfurt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, und 

dass die Verletzung der in § 214 der Neufassung des Baugesetzbuches vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gern. § 
215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht wor
den ist. Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtl ich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Stein
furt geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist schriftlich 
darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) der Neufassung des Bauge
setzbuches vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414) über die Entschäd igung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fäll igkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Der Bebauungsplan und die Begründung liegen bei der Stadtverwaltung Steinfurt im 
Rathaus, Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240 vom Tage 
dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffent
lich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Überleitungs
vorschriften in§ 233 BauGB wird hingewiesen. 

Dieses wird gern. §§ 7 und 4 der Gemeindeordnung fü r das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt 
geltenden Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 
2414), in der zuletzt geltenden Fassung, sowie§ 2 (4) Bekanntmachungsverordnung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) , in der zuletzt geltenden Fassung, und § 15 der 
Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 17.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361 ), in 
der zuletzt geltenden Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 



Übereinstimmungsbestätigung: 

Gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, 
dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 
30.06.2016 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird die 2. Änderung des Bebau
ungsplanes Nr. 65 "westlich Tiggelsee" rechtsverbindlich. 

Steinfurt, 12.07.2016 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Az.: 111/61 /kat 

~~ 
Bürgermeisterin 

(Abi. 13/2016/39) 


